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BMJ: Entwurf einer Checkliste fiir Restrukturierungsplane gem. § 16 des
Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes (StaRUG) (Stand: 28. 1. 2022)

Das Bundesministerium der Justiz hat die folgende Checkliste fiir Restrukturierungspldne mit Schreiben vom
28. 1. 2022 — RA6 — 3760/20-3-R3 21/2022 — an die beteiligten Kreise mit der Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum
11. 3. 2022 versandt. Eventuelle Stellungnahmen sollen nicht nur auf den Umfang, den Aufbau und auf die
Einzelposten der Checkliste, sondern auch auf die Erlduterungen sowie auf die Anlage der Checkliste eingehen.

Das BMJ kommt damit seiner in § 16 StaRUG niedergelegten Verpflichtung nach, eine Checkliste fir
Restrukturierungsplédne bekannt zu machen, die an die Bedtirfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen angepasst
ist. Die Checkliste soll auf der Internetseite des BMJ verdffentlicht werden und versteht sich als Kompromisslésung
zwischen einem schlichten Verzeichnis der gesetzlichen Anforderungen an Restrukturierungspldne und dem praktisch
nicht einlésbaren Ideal einer Anleitung fir alle erdenklichen Einzelfdlle. Die Checkliste kann und soll daher einen
fachkundigen Rat im Einzelfall nicht ersetzen, sondern beschrinkt sich darauf, einen strukturierten Uberblick iiber die
einzelnen Anforderungen und damit eine erste Orientierung zu geben.

Hinweise zur Zielsetzung und Verwendung dieser Checkliste sowie zu Aufbau und Gliederung des
Restrukturierungsplans.

Deckblatt und ggfs. eine Zusammenfassung des Plans
Darstellender Teil

o Schuldnerbezogene Angaben
o Firma/Name, Geburtsdatum, Adresse
o Unternehmensgegenstand
O Registergericht, Registernummer
o Vertretungsberechtigung
o Verfahrensbezogene Angaben
o Restrukturierungsgericht, Aktenzeichen
0 Ggfs. Angaben zum Restrukturierungsbeauftragten (Name und Anschrift)
o Ggfs. Angaben zu Verfahrenshilfen
o Ggfs. Angaben zu einer vorangegangenen Sanierungsmoderation
o Unternehmens- und krisenbezogene Angaben
o Wirtschaftliche Situation des Schuldners und Krisenanalyse
o Angaben zur Vermdgenslage des Schuldners
o Angaben zu Arbeitnehmern
o Ggfs. Angaben zur Unternehmensgruppe
o Allgemeine Angaben (Struktur der Gruppe, rechtliche und wirtschaftliche Verbindungen)

o Zusétzliche Angaben zu verbundenen Unternehmen, wenn von ihnen gestellte Sicherheiten in
den Plan einbezogen werden

o Restrukturierungsbezogene Angaben
o Beschreibung der MaBnahmen zur Bewaltigung der Krise
o Planbasierte MaBnahmen
o Ggfs. MaBnahmen auB3erhalb des Restrukturierungsplans
o Neue Finanzierung im Sinne von § 12 StaRUG
o Auswirkungen auf Arbeitnehmer

o Ggfs. zusatzliche Angaben zu Auswirkungen auf verbundene Unternehmen, wenn von ihnen
gestellte Sicherheiten in den Plan einbezogen werden

o Angaben zu den Planbetroffenen

O ldentitat der Planbetroffenen

o Auswahl der Planbetroffenen

O Einteilung der Planbetroffenen in Gruppen

o Vorgesehene Restrukturierungsbeitrage nach Gruppen

o Angaben zu den Stimmrechten
o Vergleichsrechnung zu den Befriedigungsaussichten mit und ohne den Restrukturierungsplan
o Ggfs. Erlauterung weiterer Regelungen des gestaltenden Teils des Plans

Gestaltender Teil
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o Gruppenbildung

o Regelung zur Anderung der Rechtsstellung der Planbetroffenen nach Gruppen
o Ggfs. (sonstige) gesellschaftsrechtliche MaBnahmen

o Ggfs. Erklarungen zur Anderung sachenrechtlicher Verhiltnisse

o Ggfs. weitere Regelungen
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o Regelung zur Haftung des Schuldners und persénlich haftender Gesellschafter
o Regelung zu einer neuen Finanzierung

o Regelung zum Inkrafttreten des Restrukturierungsplans

o Planbedingungen

o Regelung zur Planiberwachung

o Regelung zum Wiederaufleben gestundeter oder erlassener Forderungen

O Bereitstellung von Mitteln fir den Fall einer nachgewiesenen Schlechterstellung

Anlagen

o Erkldrung zur Bestandsfahigkeit

o Vermogensiubersicht fir Zeitpunkt der Wirksamkeit des Restrukturierungsplans

o Ergebnis- und Finanzplan

o Ggfs. Verpflichtungserklarung

o Ggfs. Zustimmungserklarungen von unterschiedlich behandelten Planbetroffenen

o Ggfs. Zustimmungserklarungen zur Ubernahme von Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten oder
Beteiligungen

o Ggfs. Erklarung zur Fortfihrungsbereitschaft der designierten persoénlich haftenden Gesellschafter

o Ggfs. Zustimmungserklarungen verbundener Unternehmen, wenn von ihnen gestellte Sicherheiten in
den Plan einbezogen werden

Weitergehende Informationen

Zielsetzung und Verwendung dieser Checkliste

Mit der vorliegenden Checkliste kommt das Bundesministerium der Justiz seinem Auftrag aus § 16 des Gesetzes Uber
den Stabilisierungs- und -restrukturierungsrahmen fir Unternehmen (StaRUG) nach, eine auf die Bedlrfnisse von
kleinen und mittleren Unternehmen zugeschnittene Hilfestellung fur die Konzipierung und Erstellung von
Restrukturierungsplanen nach §§ 5 ff. StaRUG bekanntzugeben.

Obgleich die vorliegende Checkliste samtliche Anforderungen anspricht, die sich den gesetzlichen Bestimmungen
entnehmen lassen, kann sie keinen Anspruch darauf erheben, diese Anforderungen in einer Weise zu konkretisieren,
die jedem Einzelfall gerecht wird. Die konkreten Anforderungen an den Planinhalt hdngen stets vom Einzelfall ab.
Daher deckt die Checkliste auch Punkte ab, die sich in einzelnen Fallen als nicht einschlagig erweisen kénnen. Die
Vielfalt der denkbaren Plangestaltungen sowie Uberhaupt der Situationen, in denen Unternehmen eine planbasierte
Restrukturierung in Betracht ziehen kénnen, lasst es nicht zu, ein Formular zu schaffen, das allen denkbaren
Gestaltungen und zugleich seiner Funktion gerecht wird, der Nutzerin bzw. dem Nutzer Orientierung zu geben. Folglich
ist die Checkliste auch nicht als Formular zu verstehen, sondern allein als Orientierungshilfe.

(...)

Die Checkliste kann und soll keine fachkundige Beratung im jeweiligen Einzelfall ersetzen.

Aufbau und Gliederung des Restrukturierungsplans

Wie bei jedem Sanierungsvergleich kénnen die Parteien Inhalt und Aufbau eines Restrukturierungsplans grundsatzlich
autonom festlegen. Soll der Restrukturierungsplan aber nach seiner Annahme durch die Betroffenen vom Gericht
bestatigt werden, muss er bestimmten Anforderungen gentgen. Die inhaltlichen Mindestanforderungen ergeben sich
aus den §§ 5 — 15 StaRUG sowie der Anlage zu § 5 Satz 2 StaRUG.

Nach § 5 Satz 1 StaRUG gliedert sich der Restrukturierungsplan in einen darstellenden Teil und einen gestaltenden
Teil. Dem Plan sind zudem die in den §§ 14 f. StaRUG genannten Anlagen beizufiigen. Daraus ergibt sich die folgende
Grobstruktur:

e Darstellender Teil
o Gestaltender Teil
¢ Anlagen

Deckblatt und ggfs. eine Zusammenfassung des Plans

Um den Adressaten des Restrukturierungsplans den Zugang zum Planinhalt zu erleichtern, kann es sich empfehlen,
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dem Plan ein Deckblatt und eine Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts voranzustellen. Bei einem umfangreichen
Restrukturierungsplan kann es sich zudem ggfs. anbieten, ein Inhaltsverzeichnis voranzustellen.

Das Deckblatt kann neben der Angabe, dass es sich um einen Restrukturierungsplan nach den §§ 5 ff. StaRUG
handelt, die wesentlichen Informationen zum planvorlegenden Schuldner wiedergeben. Hat der planvorlegende
Schuldner sein Vorhaben bereits als Restrukturierungssache dem Restrukturierungsgericht angezeigt (§ 31 Absatz 1
StaRUG), kénnen auch Angaben zum Restrukturierungsgericht und zum Aktenzeichen vermerkt werden. Dies gilt auch
fur einen Restrukturierungsbeauftragten, sofern ein solcher bestellt ist (§§ 73, 77 StaRUG).

Darstellender Teil

Im darstellenden Teil sind nach § 6 StaRUG die Grundlagen und Auswirkungen des Restrukturierungsplans zu
beschreiben. Er enthalt alle Angaben, die fir die Entscheidung der von dem Plan betroffenen Beteiligten Uber die
Zustimmung oder Ablehnung des Plans sowie dessen gerichtliche Bestatigung erheblich sind. Insbesondere muss er
eine Beschreibung der zu bewaltigenden Krise, der Krisenursachen und der zur Krisenbewéltigung zu ergreifenden
MaBnahmen enthalten. Den vom Plan betroffenen Glaubigern muss er aufzeigen, wie sich der Plan auf deren
Befriedigungsaussichten auswirkt.
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Schuldnerbezogene Angaben

Nummer 1 der Anlage zu § 5 Satz 2 StaRUG regelt, welche Angaben zum Schuldner der Restrukturierungsplan
mindestens enthalten muss.

Firma/Name, Geburtsdatum, Adresse

Handelt es sich bei dem Schuldner um eine natlrliche Person, sind anzugeben: Name und Vorname (bei Kaufleuten:
die Firma), Geburtsdatum und die Geschéaftsadresse (bestehen mehreren Niederlassungen, ist die Adresse der
Hauptniederlassung anzugeben; fehlt es an einer Geschéftsadresse, ist die Wohnadresse des Schuldners anzugeben).
Handelt es sich bei dem Schuldner um eine Gesellschaft ohne Rechtspersénlichkeit oder eine juristische Person ist
ebenfalls der Name anzugeben, bei Handelsgesellschaften oder Formkaufleuten wie der Gesellschaft mit beschrénkter
Haftung ist dies die Firma. Zudem ist die Adresse der Niederlassung (bei mehreren Niederlassungen: die der
Hauptniederlassung) anzugeben.

Unternehmensgegenstand

Anzugeben ist der Gegenstand des Unternehmens wie er insbesondere bei Handelsregistereintragungen anzugeben ist
(§ 24 Absatz 4 Handelsregisterverordnung). Bei Nichtkaufleuten ist der Gegenstand des Unternehmens entsprechend
anzugeben.

Registergericht, Registernummer

Besteht eine Eintragung in einem gerichtlichen Register, namentlich dem Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts-
oder Vereinsregister, sind das Registergericht und die Registernummer anzugeben.

Vertretungsberechtigung

Handelt es sich bei dem Schuldner nicht um eine natirliche Person, sollte aufgenommen werden, wer gesetzlicher
Vertreter des Schuldners ist.

Verfahrensbezogene Angaben

Angaben betreffend das zusténdige Restrukturierungsgericht und das dort gefiihrte Verfahren werden, mit Ausnahme
der Angaben zu einem bestellten Restrukturierungsbeauftragten (Nummer 6 der Anlage zu § 5 Satz 2 StaRUG) nicht
als Formalangabe gefordert. Allerdings kénnen jedenfalls Angaben Uber bereits in Anspruch genommene
Verfahrenshilfen wie insbesondere eine gerichtliche Vorpriifung (§§ 29 Absatz 2 Nummer 2, 46 f. StaRUG) aus Sicht
der vom Plan betroffenen Beteiligten fiir die Entscheidung Uber die Zustimmung zum Plan erheblich sein. Sie sind dann
nach § 6 Absatz 1 Satz 2 StaRUG erforderlich.

Restrukturierungsgericht, Aktenzeichen

Ist das Restrukturierungsvorhaben bereits als Restrukturierungssache beim zustédndigen Restrukturierungsgericht
angezeigt (§ 31 Absatz 1 StaRUG), kénnen das Gericht und das Aktenzeichen angegeben werden.

Ggfs. Angaben zum Restrukturierungsbeauftragten (Name und Anschrift)

Ist ein Restrukturierungsbeauftragter bestellt, sind nach Nummer 6 der Anlage zu § 5 Satz 2 StaRUG Name und
Anschrift des Restrukturierungsbeauftragten anzugeben.

Ggfs. Angaben zu Verfahrenshilfen
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Der Schuldner kann, wenn die Restrukturierungssache infolge ihrer Anzeige (§ 31 Absatz 1 StaRUG) rechtshangig
geworden ist, Verfahrenshilfen zur Verwirklichung des Restrukturierungsvorhabens in Anspruch nehmen (vgl. § 29
StaRUG).

Der Schuldner kann, bevor er den Restrukturierungsplan zur Abstimmung stellt, die gerichtliche Vorprifung von Fragen
beantragen, die fir die Bestatigung des Restrukturierungsplans erheblich sind (§§ 29 Absatz 2 Nummer 2, 46 f.
StaRUG). Zudem kann der Schuldner die gerichtliche Anordnung von Regelungen zur Einschrankung von MaBnahmen
der individuellen Rechtsdurchsetzung beantragen (§§ 29 Absatz 2 Nummer 3, 49 StaRUG). Des Weiteren kann der
Schuldner eine gerichtliche Planabstimmung (§§ 29 Absatz 2 Nummer 1, 45 StaRUG) sowie eine gerichtliche
Planbestatigung (§§ 29 Absatz 2 Nummer 4, 60 StaRUG) beantragen.

Wenn Verfahrenshilfen vor der Vorlage des Restrukturierungsplans beantragt oder in Anspruch genommen wurden,
sollte dies im Plan dargelegt werden, wenn und soweit es fir die Planbetroffenen eine relevante Information darstellen
kénnte. Angaben, die fur die Entscheidung der von dem Plan betroffenen Beteiligten Uber die Zustimmung oder
Ablehnung des Plans sowie dessen gerichtliche Bestétigung erheblich sind, missen zwingend aufgenommen werden
(§ 6 Absatz 1 Satz 2 StaRUG). Dies gilt in aller Regel fiir das Ergebnis einer gerichtlichen Vorpriifung.

Ggfs. Angaben zu einer vorangegangenen Sanierungsmoderation

Wenn der Vorlage des Restrukturierungsplans eine Sanierungsmoderation vorangegangen ist, in deren Rahmen ein
vom Gericht bestellter Sanierungsmoderator in vermittelnder Rolle die Sanierungsbemiihungen des Schuldners
unterstitzt hat (vgl. §§ 94 ff. StaRUG) sollte auch dies im Restrukturierungsplan dargestellt werden.

Unternehmens- und krisenbezogene Angaben

Wirtschaftliche Situation des Schuldners und Krisenanalyse

Geman § 6 Absatz 1 Satz 2 StaRUG und Nummer 2 der Anlage zu § 5 Satz 2 StaRUG muss der Restrukturierungsplan
eine Beschreibung der wirtschaftlichen Situation des Schuldners sowie eine Beschreibung der Ursachen und des
Umfangs der wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Schuldners enthalten.

Die Beschreibung der krisenhaften wirtschaftlichen Situation des Schuldners, die im Zuge der Restrukturierung
bewaltigt werden soll,
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stellt ein unverzichtbares Element fir die Vermittlung eines angemessenen Versténdnisses des Restrukturierungsplans
und dessen Regelungen im gestaltenden Teil dar. Ihren Ausgangspunkt kann eine solche bei der Umschreibung des
Geschaftsmodells nehmen, d. h. der Wertschépfungsmechanismen, mit denen das Unternehmen seine Ertrage erzielt
oder aber vor dem Eintritt der Krise noch erzielt hat oder erzielen wollte. Hierzu bedarf es auch der Beschreibung der
relevanten Umséatze, Aufwendungen und Ertrdge. Auch bedarf es in aller Regel der Darstellung der
Finanzierungsquellen und der fur die Sicherstellung der Aufrechterhaltung der Finanzierungsstrukturen erforderlichen
Zahlungsstrome.

Zur Beschreibung der gegenwartigen krisenhaften Situation und der Ursachen und des Umfangs der wirtschaftlichen
Schwierigkeiten kann sich eine von dieser Beschreibung des Geschéaftsmodell ausgehende Darstellung der
Entwicklungen und Faktoren empfehlen, die sich negativ auf das Funktionieren des Geschaftsmodells und seiner
Finanzierung ausgewirkt haben und die sich in der Regel auch an der Entwicklung der einschlagigen
Rechnungslegungsposten (Umsatze, Aufwendungen und Kosten, Ertrdge) ablesen lassen. Im Rahmen einer
umfassenden Ursachenanalyse kénnen dann die Faktoren und Treiber benannt werden, auf welche sich die Stérungen
der planmaBigen Wertschépfungsmechanismen zurlickfihren lassen. Erforderlich ist eine umfassende Analyse der
relevanten Faktoren. Diese kénnen unternehmensspezifisch oder aber auch auf externe Faktoren und Entwicklungen
zurtickzufihren sein. Unternehmensexterne Ursachen kénnen in Veranderungen auf den relevanten Beschaffungs- und
Absatzmarkten oder insgesamt im Geschaftsumfeld liegen. Unternehmensspezifische Ursachen kdénnen in der
Unternehmenssteuerung, Fehlinvestitionen oder der Verwirklichung von Finanzierungs- oder Geschéaftsrisiken liegen,
wie z. B. im Verlust eines fiir die Fortfiihrung wesentlichen Vertrages oder Rechtsstreitigkeiten. Nicht selten werden
verschiedene Ursachen wirksam gewesen sein, die zudem untereinander in Wechselwirkung stehen.

Gefordert ist insgesamt eine Darstellung und Analyse der krisenhaften Situation des Schuldners, die den Anlass fur die
angestrebte Restrukturierung darstellt und die ein Urteil dariiber erlaubt, ob und unter welchen Voraussetzungen die in
dem Restrukturierungsplan vorgesehenen MaBnahmen — ggfs. zusammen mit auBerhalb des Plans verfolgten
RestrukturierungsmaBnahmen — geeignet sind, die Krise zu bewéltigen.

Angaben zur Vermégenslage des Schuldners

GemaB Nummer 2 der Anlage zu § 5 Satz 2 StaRUG muss der Restrukturierungsplan die Vermégenswerte und
Verbindlichkeiten des Schuldners zum Zeitpunkt der Vorlage des Restrukturierungsplans, einschlieBlich einer
Bewertung der Vermdgenswerte, enthalten.

Fir die Darstellung der Vermdgenssituation ist eine Aufstellung der Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten zum
Zeitpunkt der Planvorlage erforderlich. Als Ausgangspunkt fir diese Aufstellung kann in der Regel auf die Bilanz des
Unternehmens zurlickgegriffen werden, wobei eine Aktualisierung bzw. Projektion auf den Zeitpunkt der Planvorlage
erforderlich ist. Zudem kénnen Wertanpassungen erforderlich sein, wenn bilanzierte Werte nicht den tatsachlichen
Werten entsprechen.
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Angaben zu Arbeitnehmern

Nummer 2 der Anlage zu § 5 Satz 2 StaRUG schreibt u. a. vor, dass der Restrukturierungsplan eine Beschreibung der
Position der Arbeitnehmer enthalten muss.

HierfUr sollte mindestens dargelegt werden wie viele Arbeitnehmer beim Schuldner beschéftigt sind, ob und ggfs. wie
diese durch die Krisensituation betroffen sind und ggfs. welche arbeitsrechtliche RestrukturierungsmaBnahmen in der
Vergangenheit erfolgt sind.

Wenn es beim Schuldner eine Arbeitnehmervertretung gibt, bietet es sich an, auch diese darzustellen.

Ggfs. Angaben zur Unternehmensgruppe

Wenn der Schuldner Teil einer Unternehmensgruppe ist, sollten Angaben zu der Unternehmensgruppe aufgenommen
werden.

Allgemeine Angaben (Struktur der Gruppe, rechtliche und wirtschaftliche Verbindungen)

Die Struktur der Unternehmensgruppe einschlieBlich der Einbindung und Rolle des Schuldners sollten dargelegt
werden. Hierzu gehéren zum einen die (gesellschafts-)rechtlichen Verbindungen, zum anderen die wirtschaftlichen
Verflechtungen in der Gruppe.

Zusatzliche Angaben zu verbundenen Unternehmen, wenn von ihnen gestellte Sicherheiten in den Plan
einbezogen werden.

Sieht der Restrukturierungsplan Eingriffe in die Rechte von Glaubigern aus gruppeninternen Drittsicherheiten im Sinne
von § 2 Absatz 4 StaRUG vor, sind in den darstellenden Teil geman § 6 Absatz 3 StaRUG auch die Verhaltnisse des
die Sicherheit gewahrenden verbundenen Unternehmens aufzunehmen.

Die Darstellung der Verhaltnisse des Sicherungsgebers soll eine Beurteilung der Werthaltigkeit der Sicherheit
ermdglichen und muss die hierflr erforderlichen Angaben enthalten.

Restrukturierungsbezogene Angaben

Beschreibung der MaBnahmen zur Bewiltigung der Krise

GemaB § 6 Absatz 1 Satz 2 StaRUG muss der darstellende Teil des Restrukturierungsplan u. a. die zur
Krisenbewaltigung vorzunehmenden MaBnahmen angeben. § 6 Absatz 1 Satz 3 StaRUG bestimmt, dass
RestrukturierungsmaBnahmen, die nicht Gber den gestaltenden Teil des Plans umgesetzt werden kénnen oder sollen,
im darstellenden Teil gesondert hervorzuheben sind. Daher sieht die Checkliste eine getrennte Darstellung der
MaBnahmen des Restrukturierungsplans sowie der auf3erhalb des Plans zu vollziehenden MaBnahmen vor.

Planbasierte MaBnahmen

§ 2 StaRUG bestimmt, welche Rechtsverhaltnisse auf Grundlage eines Restrukturierungsplans gestaltet werden
kénnen.
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GemaB § 2 Absatz 1 StaRUG kdnnen gegen den Schuldner begrindeten Forderungen (sog.
Restrukturierungsforderungen) sowie die an dem schuldnerischen Vermdgen begriindeten Rechte, die in einem
Insolvenzverfahren zur Absonderung berechtigen wirden (sog. Absonderungsanwartschaften) durch den
Restrukturierungsplan gestaltet werden. Ausgenommen von den Absonderungsanwartschaften sind Finanzsicherheiten
im Sinne des § 1 Absatz 17 Kreditwesengesetzes sowie die im Rahmen von Zahlungs- und Abwicklungssystemen nach
§ 1 Absatz 16 Kreditwesengesetzes begebenen Sicherheiten.

§ 2 Absatz 2 Satz 1 StaRUG bestimmt, dass bei Restrukturierungsforderungen oder Absonderungsanwartschaften, die
auf einem mehrseitigen Rechtsverhalinis zwischen dem Schuldner und mehreren Glaubigern bestehen, auch
Einzelbestimmungen dieses Rechtsverhéltnis durch den Restrukturierungsplan gestaltbar sind. Hiervon erfasst sind
beispielsweise Konsortialfinanzierungen, bei denen zwischen dem Schuldner und allen Glaubigern ein einheitliches
Vertragsverhaltnis besteht. Geman § 2 Absatz 2 Satz 2 StaRUG sind auch Bedingungen von Schuldtiteln im Sinne des
§ 2 Absatz 1 Nummer 3 des Wertpapierhandelsgesetzes und von Vertrdgen, die zu gleichlautenden Bedingungen mit
einer Vielzahl von Glaubigern geschlossen wurden, durch einen Restrukturierungsplan gestaltbar. Erfasst hiervon sind
beispielsweise Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen.

§ 2 Absatz 2 Satz 3 StaRUG regelt, dass durch einen Restrukturierungsplan auch die Bedingungen von
Vereinbarungen zwischen Glaubigern Uber die Durchsetzung der ihnen gegenliber dem Schuldner bestehenden
Forderungen und Anwartschaften und das relative Rangverhéltnis der aus der Durchsetzung resultierenden Erlése
(sog. Intercreditor Agreements) gestaltet werden kdnnen.

Wenn der Schuldner eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersénlichkeit ist, kénnen gemal § 2
Absatz 3 StaRUG auch die Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte der an dem Schuldner beteiligten Personen durch den
Restrukturierungsplan gestaltet, sonstige gesellschaftsrechtlich zuldssige Regelungen getroffen sowie Anteils- und
Mitgliedschaftsrechte Ubertragen werden.

GemaB § 2 Absatz 4 Satz 1 StaRUG kann der Restrukturierungsplan auch die Rechte der Inhaber von
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Restrukturierungsforderungen gestalten, die diesen aus einer von einem verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15
des Aktiengesetzes als Birge, Mitschuldner oder aufgrund einer anderweitig Ubernommenen Haftung oder an
Gegenstanden des Vermogens dieses Unternehmens zustehen (sog. gruppeninterne Drittsicherheit); der Eingriff ist
durch eine angemessene Entschadigung zu kompensieren.

Ggfs. MaBnahmen auBerhalb des Restrukturierungsplans

Zu den moglichen MaBnahmen einer Krisenbewaltig, die nicht (iber Gestaltungswirkungen des Restrukturierungsplans
herbeigefiihrt werden kénnen, gehdren beispielsweise MaBnahmen der personalwirtschaftlichen Restrukturierung (vgl.
§ 4 Satz 1 Nummer 1 StaRUG).

Neue Finanzierung im Sinne von § 12 StaRUG

Mdoglicherweise ist fir die Umsetzung des Restrukturierungsvorhabens ein Darlehen oder ein sonstiger Kredit
erforderlich. Wenn entsprechende Regelungen in den Restrukturierungsplan aufgenommen werden, handelt es sich
um eine neue Finanzierung im Sinne von § 12 StaRUG. GemaB § 12 Satz 2 StaRUG gilt auch die Besicherung einer
neuen Finanzierung als neue Finanzierung.

GemaB Nummer 8 der Anlage zu § 5 Satz 2 StaRUG muss der Restrukturierungsplan, sofern er eine neue
Finanzierung im Sinne von § 12 StaRUG vorsieht, die Griinde fir die Erforderlichkeit dieser Finanzierung angeben.

Auswirkungen auf Arbeitnehmer

Geman Nummer 7 der Anlage zu § 5 Satz 2 StaRUG muss der Restrukturierungsplan Angaben zu den Auswirkungen
des Restrukturierungsvorhabens auf die Beschaftigungsverhaltnisse sowie Entlassungen und Kurzarbeiterregelungen
und die Modalitaten der Unterrichtung und Anhérung der Arbeitnehmervertretung enthalten.

Durch den Restrukturierungsplan selbst kann nicht in Forderungen von Arbeitnehmern aus oder im Zusammenhang mit
dem Arbeitsverhéltnis eingegriffen werden (§ 4 Satz 1 Nummer 1 StaRUG). Wenn das Restrukturierungsvorhaben
personalwirtschaftliche MaBnahmen vorsieht, missen diese auBerhalb des Plans umgesetzt werden. Entsprechende
MaBnahmen sind zu beschreiben.

Ggfs. zusétzliche Angaben zu Auswirkungen auf verbundene Unternehmen, wenn von ihnen gestellte
Sicherheiten in den Plan einbezogen werden

Sieht der Restrukturierungsplan Eingriffe in die Rechte von Gléubigern aus gruppeninternen Drittsicherheiten im Sinne
von § 2 Absatz 4 StaRUG vor, sind in den darstellenden Teil gemaBi § 6 Absatz 3 StaRUG auch die Auswirkungen des
Plans auf dieses Unternehmen einzubeziehen.

Angaben zu den Planbetroffen

Identitédt der Planbetroffenen

GemaB Nummer 3 der Anlage zu § 5 Satz 2 StaRUG muss der Restrukturierungsplan die Planbetroffenen entweder
namentlich benennen oder unter hinreichend konkreter Bezeichnung der Forderungen oder Rechte beschreiben.

Eine nicht namentliche Nennung kann z. B. erforderlich sein, wenn der Schuldner Schuldtitel ausgegeben hat, bei
denen infolge ihrer Handelbarkeit nicht zu jedem Zeitpunkt unmittelbare Klarheit Gber die Identitat der Inhaber der Titel
besteht. Dann erfolgt die Bestimmung der betroffenen Glaubiger durch die konkrete Bezeichnung der betroffenen
Schuldtitel.

Auswahl der Planbetroffenen

GemaB § 8 Satz 1 StaRUG hat die Auswahl der Planbetroffenen nach sachgerechten Kriterien zu erfolgen, die im
darstellenden Teil des Plans anzugeben und zu erlautern sind.

§ 8 Satz 2 StaRUG regelt wann die Auswahl der Planbetroffenen sachgerecht ist. GeméaB § 8 Satz 2 Nummer 1
StaRUG ist dies der
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Fall, wenn die nicht einbezogenen Forderungen auch in einem Insolvenzverfahren voraussichtlich vollstandig erfullt
wilrden. GemaB § 8 Satz 2 Nummer 2 StaRUG ist die Auswahl sachgerecht, wenn die in der Auswahl angelegte
Differenzierung nach der Art der zu bewaltigenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Schuldners und den
Umstanden angemessen erscheint, insbesondere, wenn ausschlieBlich Finanzverbindlichkeiten und die zu deren
Sicherung bestellten Sicherheiten gestaltet werden oder die Forderungen von Kleingldubigern, insbesondere
Verbrauchern, Klein- und Kleinstunternehmen oder mittleren Unternehmen, unberiihrt bleiben. Geman § 8 Satz 2
Nummer 3 StaRUG ist die Auswahl der Planbetroffenen zudem sachgerecht, wenn mit Ausnahme der in § 4 StaRUG
genannten Forderungen samtliche Forderungen einbezogen werden.

Geman Nummer 5 der Anlage zu § 5 Satz 2 StaRUG muss der Restrukturierungsplan Angaben zu den nicht in den
Restrukturierungsplan einbezogenen Glaubigern, Inhabern von Absonderungsanwartschaften sowie Inhabern von
Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten enthalten und die Griinde fir die unterbliebene Einbeziehung erlautern; eine
Beschreibung der Nichteinbezogenen unter Bezugnahme auf Kategorien gleichartiger Glaubiger, Inhaber von

(c) 2026 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG



ZRI1 2022, 191 ff.

Absonderungsanwartschaften sowie Inhaber von Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten genligt, wenn dadurch die
Uberprifung der sachgerechten Abgrenzung nach § 8 StaRUG nicht erschwert wird.

Einteilung der Planbetroffenen in Gruppen

Geman Nummer 4 der Anlage zu § 5 Satz 2 StaRUG muss der Restrukturierungsplan die Gruppen, in welche die
Planbetroffenen fir die Zwecke der Annahme des Restrukturierungsplans unterteilt wurden, angeben. Die
Gruppenbildung erfolgt nach MaB3gabe des § 9 StaRUG. GemaB § 9 Absatz 1 StaRUG sind bei der Festlegung der
Rechte der Planbetroffenen im Restrukturierungsplan Gruppen zu bilden, soweit Planbetroffene mit unterschiedlicher
Rechtsstellung betroffen sind. Es ist stets zwingend zu unterscheiden zwischen:

(1) den Inhabern von Absonderungsanwartschaften, d. h. solchen Betroffenen, denen in einem
Insolvenzverfahren ein Absonderungsrecht (wie z. B. ein Pfandrecht) an einem Gegenstand des schuldnerischen
Vermdgens zusteht,

(2) den Inhabern von Forderungen, die im Fall der Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens als nicht nachrangige
Insolvenzforderungen geltend zu machen wéren, nebst darauf entfallender Zinsen und Sdumniszuschlage
(einfache Restrukturierungsglaubiger),

(3) den Inhabern von Forderungen, die im Fall der Eréffnung eines Insolvenzverfahrens nach § 39 Absatz 1
Nummer 4, 5 oder Absatz 2 der Insolvenzordnung als nachrangige Insolvenzforderungen anzumelden wéren
(nachrangige Restrukturierungsgléaubiger), wobei fiir jede Rangklasse eine Gruppe zu bilden ist, und

(4) den Inhabern von Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten (wie z. B. die Gesellschafter einer Gesellschaft mit
beschréankter Haftung).

§ 9 Absatz 2 Satz 1 StaRUG regelt, dass die zwingend zu bildenden Gruppen nach MaBgabe wirtschaftlicher
Interessen optional in weitere Gruppen unterteilt werden kénnen. Wenn eine weitere Unterteilung erfolgt, missen die
Gruppen sachgerecht voneinander abgegrenzt werden (§ 9 Absatz 2 Satz 2 StaRUG). Die Kriterien fiir die Abgrenzung
sind im Plan anzugeben (§ 9 Absatz 2 Satz 3 StaRUG). So kann z. B. mdglicherweise eine separate Gruppe fir
Lieferanten gebildet werden, deren Interessenlage sich mit Blick auf die Lieferantenbeziehung von der Interessenlage
von Finanzglaubigern wie Kreditinstituten unterscheidet.

Zudem sieht § 9 Absatz 2 Satz 4 StaRUG vor, dass Kleingldubiger im Rahmen der nach § 9 Absatz 1 StaRUG zu
bildenden Gruppen zu eigenstandigen Gruppen zusammenzufassen sind.

Wenn der gestaltende Teil des Restrukturierungsplans Eingriffe in die Rechte von Glaubigern aus gruppeninternen
Drittsicherheiten (§ 2 Absatz 4 StaRUG) vorsieht, sind fir die davon betroffenen Glaubiger eigenstandige Gruppen zu
bilden (§ 9 Absatz 1 Satz 3 StaRUG).

Vorgesehene Restrukturierungsbeitrdge nach Gruppen

Flr jede Gruppe sind die Regelungen des gestaltenden Teils darzustellen, welche die Forderungen oder Rechte der in
der jeweiligen Gruppe versammelten Planbetroffenen betreffen.

Angaben zu den Stimmrechten

GemaB Nummer 4 der Anlage zu § 5 Satz 2 StaRUG muss der Restrukturierungsplan die auf die in den Plan
einbezogenen Forderungen und Rechte entfallenden Stimmrechte angeben.

Vergleichsrechnung zu den Befriedigungsaussichten mit und ohne den Restrukturierungsplan

GemalB § 6 Absatz 2 Satz 1 StaRUG muss der darstellende Teil insbesondere eine Vergleichsrechnung enthalten, in
der die Auswirkungen des Restrukturierungsplans auf die Befriedigungsaussichten der Planbetroffenen dargestellt
werden. Sieht der Plan eine Fortfilhrung des Unternehmens vor, ist fir die Ermittlung der Befriedigungsaussichten chne
Plan zu unterstellen, dass das Unternehmen fortgefihrt wird (§ 6 Absatz 2 Satz 2 StaRUG). Dies gilt nicht, wenn ein
Verkauf des Unternehmens oder eine anderweitige Fortfiihrung aussichtslos ist (§ 6 Absatz 2 Satz 3 StaRUG).

Ggfs. Erlauterung weiterer Regelungen des gestaltenden Teils des Plans

Werden in den gestaltenden Teil des Restrukturierungsplans weitere Regelungen aufgenommen, die im Rahmen der
vorangegangenen Punkte nicht adressiert wurden, sind diese in dem darstellenden Teil ebenfalls zu erlautern.
Gestaltender Teil

Gruppenbildung

Greift der Plan in die Rechte von Planbetroffenen mit unterschiedlichen Rechtsstellungen ein, sind Gruppen zu bilden
und die Eingriffe in die Rechtspositionen flr jede Gruppe festzulegen. Die Grup-
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penbildung erfolgt nach MaBgabe des § 9 StaRUG. Innerhalb einer Gruppe sind alle Betroffenen grundsétzlich gleich
zu behandeln (§ 10 StaRUG). Ein Betroffener, der mit unterschiedlichen Rechten oder Forderungen in den Plan
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einbezogen werden soll, kann mehreren Gruppen zugehdéren, da die Einteilung in die Gruppen nicht personenbezogen
erfolgt, sondern anhand der betroffenen Rechte oder Forderungen.

GemanB § 9 Absatz 1 Satz 2 StaRUG ist bei einer Einbeziehung der entsprechenden Rechte- oder Forderungsinhaber
zwingend zu unterscheiden zwischen:

(1) den Inhabern von Absonderungsanwartschaften, d. h. solchen Betroffenen, denen in einem
Insolvenzverfahren ein Absonderungsrecht (wie z. B. ein Pfandrecht) an einem Gegenstand des schuldnerischen
Vermdgens zusteht,

(2) den Inhabern von Forderungen, die im Fall der Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens als nicht nachrangige
Insolvenzforderungen geltend zu machen wéren, nebst darauf entfallender Zinsen und Sdumniszuschlage
(einfache Restrukturierungsglaubiger),

(3) den Inhabern von Forderungen, die im Fall der Eréffnung eines Insolvenzverfahrens nach § 39 Absatz 1
Nummer 4, 5 oder Absatz 2 der Insolvenzordnung als nachrangige Insolvenzforderungen anzumelden wéaren
(nachrangige Restrukturierungsgléaubiger), wobei fiir jede Rangklasse eine Gruppe zu bilden ist, und

(4) den Inhabern von Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten (wie z. B. die Gesellschafter einer Gesellschaft mit
beschréankter Haftung).

Nach § 9 Absatz 2 Satz 1 StaRUG kénnen die zwingend zu bildenden Gruppen nach MaBgabe wirtschaftlicher
Interessen optional in weitere (Unter-)Gruppen aufgeteilt werden. Eine solche Unterteilung muss anhand sachgerechter
Kriterien erfolgen (§ 9 Absatz 2 Satz 2 StaRUG). Die Abgrenzungskriterien sind im Plan anzugeben (§ 9 Absatz 2
Satz 3 StaRUG). So kann z. B. moglicherweise eine separate Gruppe fir Lieferanten gebildet werden, deren
Interessenlage sich mit Blick auf die Lieferantenbeziehung von der Interessenlage von Finanzgldubigern wie
Kreditinstituten unterscheidet.

Nach § 9 Absatz 2 Satz 4 StaRUG sind Kleinglaubiger im Rahmen der nach § 9 Absatz 1 StaRUG zu bildenden
Gruppen zu eigenstandigen Gruppen zusammenzufassen.

Sieht der gestaltende Teil des Restrukturierungsplans Eingriffe in die Rechte von Glaubigern aus gruppeninternen
Drittsicherheiten (§ 2 Absatz 4 StaRUG) vor, sind fir die davon betroffenen Glaubiger eigenstandige Gruppen zu bilden
(§ 9 Absatz 1 Satz 3 StaRUG).

Regelung zur Anderung der Rechtsstellung der Planbetroffenen nach Gruppen

GemanB § 7 Absatz 1 StaRUG legt der gestaltende Teil des Restrukturierungsplans fest, wie die Rechtsstellung der
Planbetroffenen durch den Plan gedndert werden soll.

Restrukturierungsforderungen und Absonderungsanwartschaften

Soweit Restrukturierungsforderungen oder Absonderungsanwartschaften, d. h. Forderungen und dingliche Rechte,
welche im Falle der Erdffnung eines Insolvenzverfahrens als Insolvenzforderungen (§§ 38 f. Insolvenzordnung) oder als
Absonderungsrechte (§§ 49 ff. Insolvenzordnung) geltend zu machen wéren, gestaltet werden (§ 2 Absatz 1 StaRUG),
ist geman § 7 Absatz 2 Satz 1 StaRUG zu bestimmen, um welchen Bruchteil diese gekirzt, flir welchen Zeitraum sie
gestundet, wie sie gesichert und welchen sonstigen Regelungen sie unterworfen werden sollen.

Gestaltung von Nebenbestimmungen in kollektiven Finanzierungsarrangements

Moglich ist auch die Gestaltung vertraglicher Nebenbestimmungen in kollektiven und quasi-kollektiven
Finanzierungsarrangements wie Konsortialfinanzierungen, Anleiheemissionen oder gleichlautend ausgegebene
Schuldscheindarlehen (§ 2 Absatz 2 StaRUG). In diesem Fall ist im gestaltenden Teil festzulegen, wie diese
abgeandert werden sollen (§ 7 Absatz 3 StaRUG).

Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte

Soll die Rechtsstellung der Inhaber von Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten (wie z. B. der Gesellschafter eines als
Gesellschaft mit beschrankter Haftung verfassten Schuldners) gestaltet werden (§ 2 Absatz 3 StaRUG), ist festzulegen,
wie diese Rechte gedndert werden sollen. Neben einer Gestaltung dieser Rechte ist auch deren Ubertragung statthaft
(8§ 2 Absatz 3, 7 Absatz 4 Satz 4 StaRUG).

Umwandlung von Forderungen in Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte

Eine besondere Form der Gestaltung von Restrukturierungsforderungen und der damit bewirkten Eingriffe in die
Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte stellt die Umwandlung von Forderungen in Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte dar
(§ 7 Absatz 4 Satz 1 StaRUG). Die hierflr erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Beschliisse (Kapitalerh6hung, ggfs.
nach vorheriger Kapitalherabsetzung und Ausschluss des Bezugsrechts der Alt-Inhaber der Anteils- oder
Mitgliedschaftsrechte) sind in diesem Fall in den Plan aufzunehmen.

Eingriff in gruppeninterne Drittsicherheiten

Wenn gruppeninterne Drittsicherheiten (§ 2 Absatz 4 StaRUG) in den Restrukturierungsplan einbezogen werden sollen,
ist fir die Rechte aus den gruppeninternen Drittsicherheiten zu bestimmen, um welchen Bruchteil diese gekirzt, fur
welchen Zeitraum sie gestundet, wie sie gesichert und welchen sonstigen Regelungen sie unterworfen werden sollen
(§ 7 Absatz 2 Satz 2 StaRUG).

(c) 2026 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG



ZRI1 2022, 191 ff.

Ggfs. (sonstige) gesellschaftsrechtliche MaBnahmen

Wenn der Schuldner eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersénlichkeit ist, kdnnen im
Restrukturierungsplan auch sonstige gesellschaftsrechtlich zuldssige Regelungen getroffen werden. Die Aufnahme
einer entsprechenden Regelung in den Restrukturierungsplan ersetzt dann die andernfalls erforderliche
Beschlussfassung der Anteilseigner- oder Mitgliederversammlung. Als sons-
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tige gesellschaftsrechtlich zulédssige Regelungen kommen z. B. UmwandlungsmaBnahmen nach dem
Umwandlungsgesetz, Anderungen des Gesellschaftsvertrags bzw. der Satzung und binnenorganisatorische
Beschliisse wie die Bestellung oder Abbestellung von Gesellschaftsorganen in Betracht.

Ggfs. Erklarungen zur Anderung sachenrechtlicher Verhiltnisse

Sollen Rechte an Gegenstédnden begriindet, geandert, Ubertragen oder aufgehoben werden, kénnen die dafir
erforderlichen Willenserklarungen der Beteiligten gemaB § 13 Satz 1 StaRUG in den gestaltenden Teil des
Restrukturierungsplans aufgenommen werden. Sind im Grundbuch eingetragene Rechte an einem Grundstiick oder an
eingetragenen Rechten betroffen, so sind diese Rechte unter Beachtung des § 28 der Grundbuchordnung genau zu
bezeichnen (§ 13 Satz 2 StaRUG). Sind Rechte, die im Schiffsregister, im Schiffsbauregister oder im Register fir
Pfandrechte an Luftfahrzeugen eingetragen sind, betroffen, sind diese ebenfalls genau zu bezeichnen (§ 13 Satz 3
StaRUG). Die Aufnahme in den Plan lasst ansonsten bestehende Formerfordernisse (wie z. B. eine notarielle
Beurkundung) entfallen, sofern der Plan angenommen und gerichtlich bestétigt wird (§ 68 Absatz 1 StaRUG).

Wenn eine Willenserklarung des Schuldners aufgenommen wird, wird die Erklarung in der Regel als eigenstandiger
Punkt in den Plan aufgenommen werden. Bei Willenserklarungen von Planbetroffenen werden diese ggfs. auch in die
Regelungen der Plangestaltung fiir die entsprechende Gruppe aufgenommen werden kdénnen.

Im Restrukturierungsplan kann beispielsweise ein Verzicht auf Sicherheiten erklart werden.

Die Aufnahme entsprechender Erkldrungen in den Plan und die damit einhergehende Formerleichterung kann
gegeniber einem Vollzug auBerhalb des Plans Zeit- und Kostenersparnisse ermdglichen.

Ggfs. weitere Regelungen

Grundsétzlich kénnen in den Plan weitere Regelungen aufgenommen werden. Sollen bestimmte Rechtsfolgen
herbeigefiihrt werden, sind die sich aus allgemeinen Bestimmungen ergebenden Voraussetzungen dafir zu erfillen.

Regelung zur Haftung des Schuldners und persénlich haftender Gesellschafter

In den Plan kann eine Regelung zur Haftung des Schuldners und — soweit einschlagig — der personlich haftenden
Gesellschafter fir die plangestalteten Regelungen aufgenommen werden. Wird keine Regelung getroffen, werden der
Schuldner und die persénlich haftenden Gesellschafter gemaB § 11 StaRUG von ihrer Haftung fir die restlichen
Verbindlichkeiten aus den in den Plan einbezogenen Restrukturierungsforderungen und Absonderungsanwartschaften
befreit.

Wird durch den Restrukturierungsplan die personliche Haftung eines persoénlich haftenden Gesellschafters eines als
Gesellschaft ohne Rechtspersénlichkeit verfassten Schuldners beschrankt, ist dies durch eine angemessene
Entschadigung zu kompensieren (§ 2 Absatz 4 Satz 2 StaRUG).

Regelung zu einer neuen Finanzierung

GemaB § 12 Satz 1 StaRUG kbénnen Regelungen zur Zusage von Darlehen oder sonstigen Krediten, die zur
Finanzierung der Restrukturierung auf der Grundlage des Plans erforderlich sind als sog. neue Finanzierung in den
Restrukturierungsplan aufgenommen werden.

Die Regelungen zu einer sog. neuen Finanzierung sind in den gestaltenden Teil des Plans aufzunehmen. Der konkrete
Regelungsort ist gesetzlich nicht vorgegeben, sondern folgt aus der konkreten Plangestaltung. Abhangig von der
konkreten Plangestaltung kénnen die Regelungen zu einer neuen Finanzierung ein eigenstandiger Punkt, Teil der
Plangestaltung flr die Gruppen oder Teil einer Planbedingung sein.

Regelung zum Inkrafttreten des Restrukturierungsplans

Durch die Aufnahme einer Regelung zum Inkraftireten des Restrukturierungsplans kdnnen etwaige Unklarheiten in
Bezug auf den Zeitpunkt der Wirksamkeit des Restrukturierungsplans vermieden werden.

Wenn es einen Zeitpunkt gibt, bis zudem der Plan spatestens umgesetzt sein muss, beispielsweise weil ein Investor
nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt an sein Angebot gebunden ist, kénnen auch Bedingungen festgelegt werden,
unter welchen der Plan hinfallig wird. Wenn eine entsprechende Regelung aufgenommen wird, kann es sich
empfehlen, Regelungen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren einer Fristverlangerung vorzusehen.

Planbedingungen

GemaB § 62 StaRUG kann im Restrukturierungsplan vorgesehen werden, dass vor der Bestatigung des Plans
bestimmte Leistungen erbracht oder andere MaBnahmen verwirklicht werden sollen. Da die Umstande, die fir die
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Aufnahme einer Planbedingung ausschlaggebend sind, sich nachtraglich dndern kénnen, kommen in einem solchen
Fall auch Regelungen in Betracht, die vorsorglich einen Verzicht auf den Bedingungseintritt erméglichen; in diesem Fall
sind die Voraussetzungen und die weiteren Einzelheiten eines solchen Verzichts festzulegen.

Ob die Aufnahme von Planbedingungen erfolgen sollte oder sogar muss, hangt von dem konkreten Fall ab. Die
Verankerung einer Bedingung kommt stets in Betracht, wenn die Folgen des Plans nicht unabhangig von der weiteren
Entwicklung gelten sollen, sondern nur dann, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen, deren Eintritt noch nicht
gesichert erscheint. Dies kann die Gewahrung eines Kredits sein, eine verbindliche Auskunft des Finanzamts betreffend
eine bestimmte Art der steuerlichen Behandlung der planbasierten MaBnahmen oder der Vollzug von
RestrukturierungsmaBnahmen, die auBerhalb des Plans umzusetzen sind (z. B. MaBnahmen der
personalwirtschaftlichen Restrukturierung).

Regelung zur Planiiberwachung

GemaB § 72 Absatz 1 und 2 StaRUG kann im Restrukturierungsplan eine Uberwachung der Erfiillung der den
Glaubigern nach dem
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gestaltenden Teil des Restrukturierungsplan zustehenden Anspriiche durch den Restrukturierungsbeauftragten
vorgesehen werden. Die Uberwachung kann l&ngstens flir einen Zeitraum von drei Jahren vorgesehen werden (§ 72
Absatz 4 Nummer 2 StaRUG).

Regelung zum Wiederaufleben gestundeter oder erlassener Forderungen

§ 69 Absatz 1 und 2 StaRUG regeln das Wiederaufleben von durch den Restrukturierungsplan gestundeten oder
erlassen Forderungen, wenn der Schuldner mit der Erflillung des Plans erheblich in Riickstand gerat oder Uber sein
Vermdgen ein Insolvenzverfahren erdffnet wird. § 69 Absatz 3 StaRUG ermdglicht es, im Plan eine Regelung zu
treffen, die von der gesetzlichen Regelung zum Wiederaufleben gestundeter oder erlassener Forderungen der
Abséatze 1 oder 2 abweicht.

Bereitstellung von Mitteln fiir den Fall einer nachgewiesenen Schlechterstellung

Geman § 64 Absatz 3 StaRUG ist ein Antrag auf Versagung der Planbestatigung eines Planbetroffenen, der gegen den
Restrukturierungsplan gestimmt hat, abzuweisen, wenn im gestaltenden Teil des Restrukturierungsplans Mittel fiir den
Fall bereitgestellt werden, dass ein Planbetroffener eine Schlechterstellung nachweist. Die Bereitstellung von Mitteln far
den Fall einer nachgewiesenen Schlechterstellung kann daher ggfs. eine Versagung der Planbestétigung verhindern.

Anlagen

Erklarung zur Bestandsfahigkeit

Dem Restrukturierungsplan ist gemaB § 14 Absatz 1 StaRUG eine begriindete Erklarung zu den Aussichten darauf
beizufligen, dass die drohende Zahlungsunfahigkeit des Schuldners durch den Plan beseitigt wird und dass die
Bestandsfahigkeit des Schuldners sicher- oder wiederhergestellt wird.

Vermoégensubersicht fiir Zeitpunkt der Wirksamkeit des Restrukturierungsplans

Dem Restrukturierungsplan ist gemaB § 14 Absatz 2 Satz 1 StaRUG eine Vermdgensubersicht beizufligen, in der die
Vermdgensgegenstande und die Verbindlichkeiten, die sich bei Wirksamwerden des Plans gegeniberstinden, mit ihren
Werten aufgeflhrt sind.

Ergebnis- und Finanzplan

GemalB § 14 Absatz 2 Satz 2 und 3 StaRUG ist in einer Anlage zu dem Restrukturierungsplan aufzufiihren, welche
Aufwendungen und Ertrége fir den Zeitraum, wahrend dessen die Glaubiger befriedigt werden sollen, zu erwarten sind
und durch welche Abfolge von Einnahmen und Ausgaben die Zahlungsféhigkeit des Unternehmens wéhrend dieses
Zeitraums gewahrleistet werden soll. Dabei sind neben den Restrukturierungsforderungen auch die vom Plan unberiihrt
bleibenden Forderungen sowie die kiinftig nach dem Plan zu begriindenden Forderungen zu berlcksichtigen.

Ggfs. Verpflichtungserklarung

Hat ein Dritter fUr den Fall der Bestatigung des Restrukturierungsplans Verpflichtungen gegenlber den Glaubigern
Ubernommen, so ist dem Plan gemanB § 15 Absatz 3 StaRUG die Erklarung des Dritten beizufiigen.

Ggfs. Zustimmungserklarungen von unterschiedlich behandelten Planbetroffenen

GemaB § 10 Absatz 1 StaRUG sind innerhalb jeder Gruppe allen Planbetroffenen gleiche Rechte anzubieten. Eine
unterschiedliche Behandlung der Planbetroffenen in einer Gruppe ist gemaB § 10 Absatz 2 Satz 1 StaRUG nur mit
Zustimmung aller Planbetroffenen, zu deren Lasten die unterschiedliche Behandlung geht, zuléssig. In einem solchen
Fall ist dem Restrukturierungsplan gemaR § 10 Absatz 2 Satz 2 StaRUG die zustimmende Erklarung eines jeden
Planbetroffenen, zu dessen Lasten die unterschiedliche Behandlung geht, beizufligen.
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Ggfs. Zustimmungserklarungen zur Ubernahme von Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten oder Beteiligungen

Sollen Glaubiger Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte oder Beteiligungen an einer juristischen Person, einem nicht
rechtsféhigen Verein oder einer Gesellschaft ohne Rechtspersonlichkeit Gbernehmen, so ist dem Restrukturierungsplan
geman § 15 Absatz 2 StaRUG die Zustimmungserklarung eines jeden dieser Glaubiger beizufligen.

Ggfs. Erklarung zur Fortfithrungsbereitschaft der designierten persénlich haftenden Gesellschafter

Handelt es sich bei dem Schuldner um eine Gesellschaft ohne Rechtspersonlichkeit oder eine Kommanditgesellschaft
auf Aktien, so ist dem Restrukturierungsplan geman § 15 Absatz 1 StaRUG eine Erklarung der Personen beizufligen,
die nach dem Plan persénlich haftende Gesellschafter des Unternehmens sein sollen, dass sie zur Fortfihrung des
Unternehmens auf der Grundlage des Plans bereit sind.

Ggfs. Zustimmungserklarungen verbundener Unternehmen, wenn von ihnen gestellte Sicherheiten in den Plan
einbezogen werden

Sieht der Restrukturierungsplan Eingriffe in die Rechte von Glaubigern aus gruppeninternen Drittsicherheiten vor, so
sind dem Plan gemaB § 15 Absatz 4 StaRUG Zustimmungserklarungen der verbundenen Unternehmen beizufligen, die
die Sicherheiten gestellt haben.

(c) 2026 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG



	ZRI 2022, 191
	BMJ: Entwurf einer Checkliste für Restrukturierungspläne gem. § 16 des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes (StaRUG) (Stand: 28. 1. 2022)
	Weitergehende Informationen
	Zielsetzung und Verwendung dieser Checkliste
	Aufbau und Gliederung des Restrukturierungsplans
	Deckblatt und ggfs. eine Zusammenfassung des Plans
	Darstellender Teil
	Schuldnerbezogene Angaben
	Firma/Name, Geburtsdatum, Adresse
	Unternehmensgegenstand
	Registergericht, Registernummer
	Vertretungsberechtigung
	Verfahrensbezogene Angaben
	Restrukturierungsgericht, Aktenzeichen
	Ggfs. Angaben zum Restrukturierungsbeauftragten (Name und Anschrift)
	Ggfs. Angaben zu Verfahrenshilfen
	Ggfs. Angaben zu einer vorangegangenen Sanierungsmoderation
	Unternehmens- und krisenbezogene Angaben
	Wirtschaftliche Situation des Schuldners und Krisenanalyse
	Angaben zur Vermögenslage des Schuldners
	Angaben zu Arbeitnehmern
	Ggfs. Angaben zur Unternehmensgruppe
	Allgemeine Angaben (Struktur der Gruppe, rechtliche und wirtschaftliche Verbindungen)
	Zusätzliche Angaben zu verbundenen Unternehmen, wenn von ihnen gestellte Sicherheiten in den Plan einbezogen werden.
	Restrukturierungsbezogene Angaben
	Beschreibung der Maßnahmen zur Bewältigung der Krise
	Planbasierte Maßnahmen
	Ggfs. Maßnahmen außerhalb des Restrukturierungsplans
	Neue Finanzierung im Sinne von § 12 StaRUG
	Auswirkungen auf Arbeitnehmer
	Ggfs. zusätzliche Angaben zu Auswirkungen auf verbundene Unternehmen, wenn von ihnen gestellte Sicherheiten in den Plan einbezogen werden
	Angaben zu den Planbetroffen
	Identität der Planbetroffenen
	Auswahl der Planbetroffenen
	Einteilung der Planbetroffenen in Gruppen
	Vorgesehene Restrukturierungsbeiträge nach Gruppen
	Angaben zu den Stimmrechten
	Vergleichsrechnung zu den Befriedigungsaussichten mit und ohne den Restrukturierungsplan
	Ggfs. Erläuterung weiterer Regelungen des gestaltenden Teils des Plans
	Gestaltender Teil
	Gruppenbildung
	Regelung zur Änderung der Rechtsstellung der Planbetroffenen nach Gruppen
	Restrukturierungsforderungen und Absonderungsanwartschaften
	Gestaltung von Nebenbestimmungen in kollektiven Finanzierungsarrangements
	Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte
	Umwandlung von Forderungen in Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte
	Eingriff in gruppeninterne Drittsicherheiten
	Ggfs. (sonstige) gesellschaftsrechtliche Maßnahmen
	Ggfs. Erklärungen zur Änderung sachenrechtlicher Verhältnisse
	Ggfs. weitere Regelungen
	Regelung zur Haftung des Schuldners und persönlich haftender Gesellschafter
	Regelung zu einer neuen Finanzierung
	Regelung zum Inkrafttreten des Restrukturierungsplans
	Planbedingungen
	Regelung zur Planüberwachung
	Regelung zum Wiederaufleben gestundeter oder erlassener Forderungen
	Bereitstellung von Mitteln für den Fall einer nachgewiesenen Schlechterstellung
	Anlagen
	Erklärung zur Bestandsfähigkeit
	Vermögensübersicht für Zeitpunkt der Wirksamkeit des Restrukturierungsplans
	Ergebnis- und Finanzplan
	Ggfs. Verpflichtungserklärung
	Ggfs. Zustimmungserklärungen von unterschiedlich behandelten Planbetroffenen
	Ggfs. Zustimmungserklärungen zur Übernahme von Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten oder Beteiligungen
	Ggfs. Erklärung zur Fortführungsbereitschaft der designierten persönlich haftenden Gesellschafter
	Ggfs. Zustimmungserklärungen verbundener Unternehmen, wenn von ihnen gestellte Sicherheiten in den Plan einbezogen werden


